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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 2 

Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985 

§ 41. (1) Zur Ausstellung von Bestätigungen in Angelegenheiten der 
Staatsbürgerschaft und zur Entscheidung über derartige Anträge ist jene 
Gemeinde (Gemeindeverband) zuständig, in deren Bereich die Person, auf die 
sich die Bestätigung bezieht, ihren Hauptwohnsitz hat. Zur Ausstellung von 
Bestätigungen für eine verstorbene Person ist die Gemeinde (Gemeindeverband) 
zuständig, in der diese Person im Zeitpunkt ihres Todes den Hauptwohnsitz hatte. 

§ 41. (1) Von Fällen des Abs. 2 abgesehen, ist zur Ausstellung von 
Bestätigungen in Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft und zur Entscheidung 
über derartige Anträge jene Gemeinde (Gemeindeverband) zuständig, an die 
(den) sich der Antragsteller im Inland wendet. 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) … 

§ 44. (1) Die Bestätigung, daß eine bestimmte Person die Staatsbürgerschaft 
besitzt, ist ausschließlich nach dem durch Verordnung des Bundesministers für 
Inneres zu bestimmenden Muster auszustellen (Staatsbürgerschaftsnachweis). 

§ 44. (1) Staatsbürgerschaftsnachweise sowie staatsbürgerschaftsrechtliche 
Bestätigungen sind Auszüge aus dem Zentralen Staatsbürgerschaftsregister – ZSR 
(§ 56a). 

(2) Wird der Staatsbürgerschaftsnachweis lediglich zum Amtsgebrauch einer 
Behörde oder einer anderen öffentlichen Dienststelle ausgestellt, so ist er von der 
Stelle, für die er bestimmt ist, einzubehalten. 

(2) Auf Antrag ist ein Staatbürgerschaftsnachweis mit bestimmten 
förmlichen Gestaltungsmerkmalen auszustellen, dessen Erscheinungsbild durch 
Verordnung des Bundesministers für Inneres festzulegen ist. 

 (3) Nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten kann ein 
Staatsbürgerschaftsnachweis auch im Datenfernverkehr aus dem ZSR nach § 56a 
Abs. 1 unter Verwendung der Funktion Bürgerkarte (§§ 4 ff des E-Government-
Gesetzes – E-GovG, BGBl. I Nr. 10/2004) beantragt und ausgestellt werden. 

 (4) Staatsbürgerschaftsnachweise sind mit der Amtssignatur des Betreibers 
des ZSR zu verstehen. 

§ 45. Bestätigungen, in denen staatsbürgerschaftsrechtliche Verhältnisse 
unrichtig beurkundet sind, insbesondere Staatsbürgerschaftsnachweise, die 
infolge des Verlustes der Staatsbürgerschaft unrichtig geworden sind, haben die 
Behörden (§§ 39 und 41), wenn ihnen solche Bestätigungen vorgelegt werden, 
einzuziehen und der Evidenzstelle (§ 49 Abs. 2) zu übersenden. Der Inhaber einer 
solchen Bestätigung hat diese der Evidenzstelle über deren Aufforderung 
abzuliefern. 

 

§ 47. (1) Gemeinden, die zu einem Standesamtsverband vereinigt sind (§ 60 
des Personenstandsgesetzes), bilden kraft Gesetzes zur Durchführung der in den 

§ 47. (1) Gemeinden, die zu einem Standesamtsverband vereinigt sind (§ 5 
des Personenstandsgesetzes 2013 – PStG 2013, BGBl. I Nr. xxx/2012), bilden 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§§ 41, 49 bis 52 und 53 Z 5 genannten Aufgaben einen Gemeindeverband. kraft Gesetzes zur Durchführung der in den §§ 41, 49 bis 52 und 53 Z 5 

genannten Aufgaben einen Gemeindeverband. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

 (4) Ein Staatsbürgerschaftsverband kann im Rahmen eines Standesamts- und 
Staatsbürgerschaftsverbandes gemäß § 5 Abs. 5 PStG 2013geführt werden. 

 
 

§ 50. (1) Die Staatsbürgerschaftsevidenz ist für jede Gemeinde gesondert in 
Form einer Kartei zu führen. Durch Verordnung des Bundesministers für Inneres 
können nähere Bestimmungen über das Ausmaß und die Ausgestaltung der 
Karteiblätter sowie über die Einrichtung der Kartei getroffen werden. 

§ 50. Die Staatsbürgerschaftsevidenz ist für jede Gemeinde gesondert im 
Rahmen des ZSR (§ 56a) zu führen. 

(2) Die Staatsbürgerschaftsevidenz kann automationsunterstützt geführt 
werden. 

 

§ 52. (1) und (2) ... § 52. (1) und (2) ... 

 (3) Mitteilungen aus dem Ausland sind bei der Wohnsitzgemeinde des 
Antragstellers, in Ermangelung eines solchen am letzten Wohnsitz im Inland 
einzutragen. Kann auch an einen solchen nicht angeknüpft werden, ist die 
Gemeinde Wien zuständig. 

  

§ 53. Der Evidenzstelle ist unverzüglich mitzuteilen § 53. Der Evidenzstelle ist nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten in 
elektronisch weiterverarbeitbarer Form unverzüglich mitzuteilen 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 

 5. von der Gemeinde (Gemeindeverband):  5. von der Gemeinde (Gemeindeverband): 

 a) die in ihrem Bereich beurkundete Geburt eines Staatsbürgers;  

 b) jede von ihr in Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft ausgestellte 
Bestätigung; 

 

 c) die Legitimation eines minderjährigen ledigen Fremden durch die 
beurkundete Eheschließung seiner Eltern, wenn der Vater des Kindes 
Staatsbürger ist; ist das legitimierte Kind weiblichen Geschlechtes, so 
sind gegebenenfalls auch dessen uneheliche Kinder bekanntzugeben; 

 c) die Legitimation eines minderjährigen ledigen Fremden durch die 
beurkundete Eheschließung seiner Eltern, wenn der Vater des Kindes 
Staatsbürger ist; ist das legitimierte Kind weiblichen Geschlechtes, so 
sind gegebenenfalls auch dessen uneheliche Kinder bekanntzugeben; 

 d) die in ihrem Bereich beurkundete Änderung oder Berichtigung des 
Familiennamens oder Vornamens eines Staatsbürgers, sofern die 
Änderung oder Berichtigung nicht durch die Entscheidung einer 

 d) die in ihrem Bereich beurkundete Änderung oder Berichtigung des 
Familiennamens oder Vornamens eines Staatsbürgers, sofern die 
Änderung oder Berichtigung nicht durch die Entscheidung einer 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
inländischen Behörde bewirkt wurde, und inländischen Behörde bewirkt wurde, und 

 e) das in ihrem Bereich beurkundete Ableben eines Staatsbürgers;  e) das in ihrem Bereich beurkundete Ableben eines Staatsbürgers; 

  f) ein durchbrechendes Vaterschaftsanerkenntnis gemäß § 163e des 
Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches – ABGB, JGS Nr. 946/1811. 

 ABSCHNITT Va 

 Zentrales Staatsbürgerschaftsregister (ZSR) 

 § 56a. (1) Die Evidenzstellen sind ermächtigt, zu Staatsbürgern 

 1. Namen; 

 2. Geburtsdaten; 

 3. Geschlecht; 

 4. den Umstand, dass jemand Staatsbürger ist, und weitere 
Staatsangehörigkeiten; 

 5. Datum des Erwerbs und entsprechender Erwerbsgrund; 

 6. Datum des Verlusts und entsprechender Verlustgrund; 

 7. Todesdaten; 

 8. bereichsspezifisches Personenkennzeichen (bPK, §§ 9 ff E-GovG); 

 9. akademische Grade und Standesbezeichnungen sowie 

 10. sonstige Umstände, die für den Erwerb, Verlust oder die Beibehaltung 
der Staatsbürgerschaft erforderlich sind, 

 in einem Informationsverbundsystem (§ 4 Z 13 des 
Datenschutzgesetzes 2000 – DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999) gemeinsam zu 
verarbeiten (Zentrales Staatsbürgerschaftsregister). 

 (2) Der Bundesminister für Inneres übt sowohl die Funktion des Betreibers 
gemäß § 50 DSG 2000 als auch die eines Dienstleisters im Sinne des § 4 Z 5 
DSG 2000 für diese Datenanwendung aus. In dieser Funktion hat er 
datenqualitätssichernde Maßnahmen zu setzen, wie insbesondere Hinweise auf 
eine mögliche Identität zweier ähnlicher Datensätze oder die Schreibweise von 
Adressen zu geben. Staatsbürgerschaftsbehörden haben dem Bundesminister für 
Inneres für die Zwecke des ZSR ihre Staatsbürgerschaftsdaten zu überlassen. 

 § 56b. (1) Die Evidenzstellen sind berechtigt, die im ZSR verarbeiteten 
Daten zu verwenden und Auskünfte daraus zu erteilen. Zur Vollziehung der ihnen 
nach diesem Bundesgesetz übertragenen Aufgaben sind die österreichischen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Berufskonsulate und österreichischen diplomatischen Vertretungsbehörden 
berechtigt, die im ZSR verarbeiteten Daten zu ermitteln und für diese Zwecke 
weiterzuverarbeiten. 

 (2) Der Bundesminister für Inneres hat die ihm überlassenen 
Staatsbürgerschaftsdaten weiter zu verarbeiten und deren Auswählbarkeit aus der 
gesamten Menge der gespeicherten Daten nach Namen der Eingetragenen oder 
nach dem Namen in Kombination mit einem weiteren Datum nach § 56a Abs. 1 
vorzusehen. 

 (3) Für Zwecke der ordnungsgemäßen Führung der Daten kann die 
Auswählbarkeit auch nach anderen Kriterien vorgenommen werden. Für Zwecke 
der Sicherheitspolizei und Strafrechtspflege oder, soweit dies gesetzlich 
vorgesehen ist, kann die Auswählbarkeit aus der gesamten Menge aller im ZSR 
verarbeiteten Daten auch nach anderen als in Abs. 2 genannten Kriterien 
vorgesehen werden (Verknüpfungsanfrage). 

 (4) Staatsbürgerschaftsdaten, die im ZSR verarbeitet werden, sind 120 Jahre 
nach dem eingetragenen Sterbedatum des Betroffenen zu löschen. Die 
Bestimmungen archivgesetzlicher Regelungen bleiben unberührt. 

 (5) Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt vorzusehen, dass die 
Echtheit der aus dem ZSR ausgestellten Urkunden mit Hilfe eine Codes überprüft 
werden kann. 

 (6) Daten zur und die Änderung der Staatsangehörigkeit im ZSR wird 
automatisch dem ZPR zur Verfügung gestellt und aktualisiert. 

 (7) Anstelle einer Mitteilung gemäß § 53 Z 1 kann das Amt der 
Landesregierung anlässlich des Erwerbs, des Verlusts, des Verzichts oder der 
Feststellung, der Beibehaltung und Entziehung der Staatsbürgerschaft für die 
zuständige Evidenzstelle die Daten gemäß § 56a Abs. 1 in das ZSR eintragen. 

 § 56c. (1) Die Staatsbürgerschaftsdaten gemäß § 56a Abs. 1 stehen, soweit 
dies zur Besorgung einer gesetzlich übertragenen Aufgabe erforderlich ist, jeder 
Behörde im Wege des Datenfernverkehrs zur Verfügung, wenn sie die betroffene 
Person nach dem Namen und allenfalls einem weiteren Merkmal bestimmen 
kann. Sofern in einem Verfahren zur Staatsbürgerschaft maßgeblich, sind die 
Daten im ZSR zu prüfen. Der Bundesminister für Inneres hat der Bundesanstalt 
Statistik Österreich unter Verwendung des verschlüsselten bereichsspezifischen 
Personenkennzeichens „Amtliche Statistik“ (bPK-AS) Daten gemäß § 56a Abs. 1 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
für die Erstellung der Statistik ohne Namen der Betroffenen zur Verfügung zu 
stellen. 

 (2) Treten bei einer Abfrage Zweifel an der Richtigkeit der im ZSR 
verarbeiteten Daten auf, ist jeder gemäß Abs. 1 Abfrageberechtigte verpflichtet, 
die Evidenzstelle unverzüglich im Wege des ZSR darüber in Kenntnis zu setzen. 

(3) Für Abfragen aus dem ZSR ist seitens des Abfragenden sicherzustellen, 
dass 

 1. in seinem Bereich ausdrücklich festgelegt wird, wer unter welchen 
Voraussetzungen eine Abfrage durchführen darf, 

 2. abfrageberechtigte Mitarbeiter über ihre nach Datenschutzvorschriften 
bestehenden Pflichten belehrt werden, 

 3. entsprechende Regelungen über die Abfrageberechtigungen und den 
Schutz vor Einsicht und Verwendung der Personenstandsdaten durch 
Unbefugte getroffen werden, 

 4. durch technische oder programmgesteuerte Vorkehrungen Maßnahmen 
gegen unbefugte Abfragen ergriffen werden, 

 5. Aufzeichnungen geführt werden, damit tatsächlich durchgeführte 
Verwendungsvorgänge im Hinblick auf ihre Zulässigkeit im 
notwendigen Ausmaß nachvollzogen werden können, 

 6. Maßnahmen zum Schutz vor unberechtigtem Zutritt zu Räumlichkeiten, 
von denen aus Abfragen durchgeführt werden können, ergriffen werden 
und 

 7. eine Dokumentation über die nach Z 1 bis 6 getroffenen Maßnahmen 
geführt wird. 

In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen 

§ 64a. (1) bis (14) ... § 64a. (1) bis (14) … 

 (15) Staatsbürgerschaftsevidenzen dürfen in der vor dem Inkrafttreten des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/XXXX vorgesehenen Form weitergeführt 
werden, solange die darin verarbeiteten Daten nicht in der in § 50 vorgesehenen 
Form nacherfasst sind. Daten müssen anlassbezogen im ZSR nacherfasst werden, 
wenn diese in einem Verfahren erforderlich sind. Darüber hinaus kann 
unabhängig von einem Anlassfall eine Nacherfassung erfolgen, sofern ein 
Staatsbürger diese verlangt. Soweit dies insbesondere im Hinblick auf einen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
einheitlichen Abschluss der Nacherfassung erforderlich ist, kann der 
Bundesminister für Inneres Näheres über die Vorgangsweise, den Umfang und 
den endgültigen oder vorläufigen Abschluss der Nacherfassung durch 
Verordnung festlegen. Die im ZSR nacherfassten Daten sind nach Abschluss der 
Nacherfassung mit den Daten des Zentralen Melderegisters (ZMR) gemäß § 16 
des Meldegesetzes 1991 – MeldeG, BGBl. Nr. 9/1992, automatisch abzugleichen. 
Erforderlichenfalls sind die Angaben zur Staatsangehörigkeit zu ändern. 

 (16) Die §§ 41 Abs. 1, 44, 47 Abs. 1 , 50, 52 Abs. 3, 53, Abschnitt Va und § 
66 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXXX/2012 treten mit 
Ausnahme von § 47 Abs. 4 mit 1. April 2013 in Kraft; gleichzeitig treten §§ 45 
und 53 Z 5 lit. a und b außer Kraft. § 47 Abs. 4 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2012 tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft. Ab dem 
auf die Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag kann ein Testbetrieb 
für das ZSR eingerichtet werden. Die hiezu verwendeten Daten sind mit 
Aufnahme des Echtbetriebes zu löschen. 

Vollziehung Vollziehung 

§ 66. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

 1. soweit sie dem Bund zukommt, hinsichtlich 

 a) des § 10 Abs. 6 die Bundesregierung; 

 b) des § 7a Abs. 5, § 19 Abs. 3, § 27 Abs. 2 letzter Satz, § 28 Abs. 4 
letzter Satz, § 29 Abs. 2 letzter Satz sowie § 53 Z 2 und 3 der 
Bundesminister für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Inneres; 

 c) der §§ 39a Abs. 2, 41 Abs. 2, 53 Z 4 sowie § 58c Abs. 3 der 
Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres; 

 d) des § 53 Z 6 der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres; 

 e) des § 58c Abs. 4 der Bundesminister für Finanzen; 

 f) der übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes der Bundesminister 
für Inneres; 

 2. soweit die Vollziehung dem Land zukommt, die Landesregierung. 

§ 66. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

 1. soweit sie dem Bund zukommt, hinsichtlich 

 a) des § 10 Abs. 6 die Bundesregierung; 

 b) des § 7a Abs. 5, § 19 Abs. 3, § 27 Abs. 2 letzter Satz, § 28 Abs. 4 
letzter Satz, § 29 Abs. 2 letzter Satz sowie § 53 Z 2 und 3 der 
Bundesminister für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Inneres; 

 c) der §§ 39a Abs. 2, 41 Abs. 2, 53 Z 4, 56 Abs. 1 zweiter Satz sowie 
§ 58c Abs. 3 der Bundesminister für europäische und internationale 
Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Inneres; 

 d) des § 53 Z 6 der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres; 

 e) des § 58c Abs. 4 der Bundesminister für Finanzen; 

 f) der übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes der Bundesminister 
für Inneres; 

 2. soweit die Vollziehung dem Land zukommt, die Landesregierung. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 3 

Änderung des Meldegesetzes 1991 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 1. (1) bis (4) ... § 1. (1) bis (4) ... 

(5) Meldedaten sind sämtliche auf dem Meldezettel (§ 9), dem Gästeblatt 
(§ 10) oder der Hauptwohnsitzbestätigung (§ 19a) festgehaltenen 
personenbezogenen Daten sowie die Melderegisterzahl (ZMR-Zahl), nicht jedoch 
die Unterschriften. 

(5) Meldedaten sind sämtliche auf dem Meldezettel (§ 9), im 
Gästeverzeichnis (§ 10) oder auf der Hauptwohnsitzbestätigung (§ 19a) 
festgehaltenen personenbezogenen Daten sowie die Melderegisterzahl (ZMR-
Zahl), nicht jedoch die Unterschriften. 

(5a) bis (9) ... (5a) bis (9) ... 

  

Unterkunft in Wohnungen; Anmeldung Unterkunft in Wohnungen; Anmeldung 

§ 3. (1) bis (4) ... § 3. (1) bis (4) ... 

(5) Anstelle einer Anmeldung gem. Abs. 1 kann anlässlich der Anzeige der 
Geburt gem. § 18 Personenstandsgesetz - PStG, BGBl. Nr. 60/1983, unter 
Anschluss eines entsprechend vollständig ausgefüllten Meldezettels das Kind im 
Wege der Personenstandsbehörde und bereits vor Unterkunftnahme angemeldet 
werden. Die Personenstandsbehörde hat diesfalls für die für den Wohnsitz 
zuständige Meldebehörde die Meldedaten dem Bundesminister für Inneres im 
Wege eines Änderungszugriffes auf das ZMR zu überlassen. Absatz 4 sowie § 4a 
gelten sinngemäß, wobei an die Stelle des Anmeldevermerks Amtssiegel und 
Unterschrift des Standesbeamten treten. 

entfällt 

  

Unterkunft in Wohnungen; Abmeldung Unterkunft in Wohnungen; Abmeldung 

§ 4. (1) … § 4. (1) … 

(2) Die Abmeldung kann anlässlich einer Anmeldung auch bei der für die 
Anmeldung zuständigen Meldebehörde bei Nachweis der Identität des 
Meldepflichtigen erfolgen. 

(2) Die Abmeldung kann anlässlich einer Anmeldung auch bei der für die 
Anmeldung zuständigen Meldebehörde bei Nachweis der Identität des 
Meldepflichtigen erfolgen. Die Abmeldung einer Unterkunft, die nicht den 
Hauptwohnsitz darstellt, kann bei jeder Meldebehörde erfolgen. Sofern es sich 
dabei nicht um die zuständige Meldebehörde handelt, wird sie für diese tätig; der 
erforderliche Datenaustausch hat im Wege des ZMR zu erfolgen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (2a) Nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten kann eine Abmeldung 
auch unter Verwendung der Funktion Bürgerkarte im Datenfernverkehr im Wege 
des ZMR durchgeführt werden. Die nähere Ausgestaltung der technischen 
Vorgänge bei Vornahme der Abmeldung unter Inanspruchnahme der 
Bürgerkartenfunktion sowie der Zeitpunkt, ab dem diese Abmeldung 
vorgenommen werden kann, werden durch Verordnung des Bundesministers für 
Inneres festgelegt. 

(3) Für jeden abzumeldenden Menschen ist ein Meldezettel entsprechend 
vollständig auszufüllen. 

(3) Für jeden abzumeldenden Menschen ist ein Meldezettel entsprechend 
vollständig auszufüllen. Im Falle einer Abmeldung gemäß Abs. 2a sind der 
Behörde die dem Meldezettel entsprechenden Daten zu übermitteln. 

(4) Die Meldebehörde hat die Abmeldung auf der schriftlichen Ausfertigung 
des Gesamtdatensatzes (§ 16) des Betroffenen oder auf dessen Verlangen auf 
einer Ausfertigung der zuletzt geänderten Meldedaten durch Anbringung des 
Meldevermerkes zu bestätigen, der dem Meldepflichtigen als Nachweis der 
Abmeldung zu übergeben ist. Erfolgt eine Abmeldung bei einer gemäß Abs. 2 
oder § 3 Abs. 3 zuständigen Meldebehörde, so erfolgt die Berichtigung des 
Zentralen Melderegisters durch diese; der betroffenen Meldebehörde (Abs. 1) ist 
im Wege des Zentralen Melderegisters die Möglichkeit zu bieten, sich darüber in 
Kenntnis zu setzen. 

(4) Die Meldebehörde hat die Abmeldung auf der schriftlichen Ausfertigung 
des Gesamtdatensatzes (§ 16) des Betroffenen oder auf dessen Verlangen auf 
einer Ausfertigung der zuletzt geänderten Meldedaten durch Anbringung des 
Meldevermerkes zu bestätigen, der dem Meldepflichtigen als Nachweis der 
Abmeldung zu übergeben ist. Erfolgt eine Abmeldung bei einer gemäß Abs. 2 
oder § 3 Abs. 3 zuständigen Meldebehörde, so erfolgt die Berichtigung des 
Zentralen Melderegisters durch diese; der betroffenen Meldebehörde (Abs. 1) ist 
im Wege des Zentralen Melderegisters die Möglichkeit zu bieten, sich darüber in 
Kenntnis zu setzen. Im Falle einer Abmeldung gemäß Abs. 2a tritt an die Stelle 
des Meldevermerks die Amtssignatur des Betreibers. 

Vornahme der An- und der Abmeldung Vornahme der An- und der Abmeldung 

§ 4a. (1) Die An- und Abmeldung ist erfolgt, sobald der Meldebehörde der 
entsprechend vollständig ausgefüllte Meldezettel vorliegt. 

§ 4a. (1) Die An- und Abmeldung ist erfolgt, sobald der Meldebehörde der 
entsprechend vollständig ausgefüllte Meldezettel vorliegt. „Im Falle einer 
Abmeldung gemäß § 4 Abs. 2a ist die Abmeldung erfolgt, wenn der Behörde die 
dem Meldezettel entsprechenden Daten übermittelt wurden. 

(2) Der An- und der Abmeldevermerk bestehen aus der Amtsstampiglie, 
dem Datum der Anbringung des Vermerks und der Unterschrift des Amtsorgans. 

(2) Der An- und der Abmeldevermerk bestehen aus der Amtsstampiglie, 
dem Datum der Anbringung des Vermerks und der Unterschrift des Amtsorgans. 
Im Falle einer Abmeldung gemäß § 4 Abs. 2a tritt an die Stelle des 
Abmeldevermerks die Amtssignatur des Betreibers. 

Unterkunft in Beherbergungsbetrieben Unterkunft in Beherbergungsbetrieben 

§ 5. (1) Wer als Gast in einem Beherbergungsbetrieb Unterkunft nimmt, ist 
ohne Rücksicht auf die Unterkunftsdauer unverzüglich, jedenfalls aber innerhalb 
von 24 Stunden nach seinem Eintreffen, durch Eintragung in ein Gästeblatt 
anzumelden. 

§ 5. (1) Wer als Gast in einem Beherbergungsbetrieb Unterkunft nimmt, hat 
sich unverzüglich nach dem Eintreffen im Beherbergungsbetrieb anzumelden. 
Die Anmeldung ist erfolgt, sobald dem Beherbergungsbetrieb Namen, 
Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Wohnort sowie – bei 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ausländischen Gästen – die Art, die Nummer, das Ausstellungsdatum und die 
ausstellende Behörde des Reisedokumentes bekannt gegeben wurden und der 
Meldepflichtige die Richtigkeit der Daten mit seiner Unterschrift bestätigt hat. 
Sobald die Unterkunft aufgegeben wird, ist der Gast durch einen entsprechenden 
Eintrag im Gästeverzeichnis abzumelden. 

(2) Wer seine Unterkunft in einem Beherbergungsbetrieb aufgibt, ist 
innerhalb von 24 Stunden vor bis unmittelbar nach seiner Abreise durch 
Eintragung im Gästeblatt abzumelden. 

(2) Ungeachtet des Abs. 1 unterliegt der Meldepflicht gemäß §§ 3 f, wer in 
einem Beherbergungsbetrieb länger als zwei Monate Unterkunft nimmt, 
spätestens am dritten Tag nach Ablauf der zwei Monate. 

(3) Mitglieder von mindestens acht Menschen umfassenden Reisegruppen 
sind mit Ausnahme des Reiseleiters von der Meldepflicht gemäß Abs. 1 und 2 
ausgenommen, wenn der Reiseleiter über diesen Personenkreis dem 
Unterkunftgeber oder dessen Beauftragten eine Sammelliste, die Namen und 
Staatsangehörigkeit sowie - bei ausländischen Gästen - die Art, Nummer und 
Ausstellungsbehörde des Reisedokumentes enthält, bei der Unterkunftnahme 
vorlegt. Diese Regelung gilt nur, wenn die Reisegruppe nicht länger als eine 
Woche gemeinsam im selben Beherbergungsbetrieb Unterkunft nimmt. 

(3) Sofern zumindest zwei Gäste gleichzeitig Unterkunft nehmen, ist deren 
Meldepflicht erfüllt, wenn einer dieser Gäste seine Daten gemäß Abs. 1 sowie die 
Namen, das Geschlecht, die Staatsangehörigkeit und – bei ausländischen Gästen – 
die Art, die Nummer, das Ausstellungsdatum und die ausstellende Behörde der 
Reisedokumente seiner Mitreisenden bekannt gibt und die Richtigkeit der Daten 
mit seiner Unterschrift bestätigt. 

(4) Beträgt die Unterkunftsdauer in einem Beherbergungsbetrieb mehr als 
zwei Monate, so ist der Unterkunftnehmer außerdem bei der Meldebehörde 
anzumelden. Die Anmeldung ist spätestens am dritten Tag nach Ablauf der zwei 
Monate vorzunehmen; im übrigen gelten hiefür die Bestimmungen der §§ 3 und 4 
sinngemäß. 

 

  

Erfüllung der Meldepflicht Erfüllung der Meldepflicht 

§ 7. (1) bis (2) ... § 7. (1) bis (2) ... 

(3) Die Meldepflicht für einen behinderten Menschen (§ 273 ABGB) trifft 
den Sachwalter, wenn sie in dessen Wirkungsbereich fällt. Nimmt ein solcher 
behinderter Mensch nicht bei oder mit dem Sachwalter Unterkunft, trifft die 
Meldepflicht den Unterkunftgeber. 

(3) Die Meldepflicht für einen behinderten Menschen (§ 268 des 
Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches – ABGB, JGS Nr. 946/1811) trifft den 
Sachwalter, wenn sie in dessen Wirkungsbereich fällt. Nimmt ein solcher 
behinderter Mensch nicht bei oder mit dem Sachwalter Unterkunft, trifft die 
Meldepflicht den Unterkunftgeber. 

(4) … (4) … 

(5) In Beherbergungsbetrieben können die Eintragungen in die Gästeblätter 
auch vom Inhaber des Beherbergungsbetriebes oder dessen Beauftragten 
vorgenommen werden, wenn der Meldepflichtige die erforderlichen Angaben 

(5) In Beherbergungsbetrieben können die Eintragungen ins 
Gästeverzeichnis auch vom Inhaber des Beherbergungsbetriebes oder dessen 
Beauftragten vorgenommen werden, wenn der Meldepflichtige die erforderlichen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
macht. Angaben macht. 

(6) Der Inhaber des Beherbergungsbetriebes oder dessen Beauftragter ist für 
die Vornahme der Eintragungen in den Gästeblättern verantwortlich; er hat die 
Betroffenen auf deren Meldepflicht aufmerksam zu machen. Weigert sich ein 
Meldepflichtiger die Meldepflicht zu erfüllen, so hat der Inhaber des 
Beherbergungsbetriebes oder dessen Beauftragter hievon unverzüglich die 
Meldebehörde oder ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu 
benachrichtigen. 

(6) Der Inhaber des Beherbergungsbetriebes oder dessen Beauftragter ist für 
die Vornahme der Eintragungen ins Gästeverzeichnis verantwortlich; er hat die 
Betroffenen auf deren Meldepflicht aufmerksam zu machen. Weigert sich ein 
Meldepflichtiger die Meldepflicht zu erfüllen, so hat der Inhaber des 
Beherbergungsbetriebes oder dessen Beauftragter hievon unverzüglich die 
Meldebehörde oder ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu 
benachrichtigen. 

  

Gästeblattsammlung Gästeverzeichnis 

§ 10. (1) Die Inhaber von Beherbergungsbetrieben oder deren Beauftragte 
haben zur Erfüllung der Meldepflicht eine von der Meldebehörde signierte 
Gästeblattsammlung aufzulegen. Die für die Eintragung der Meldedaten 
bestimmten Blätter der Gästeblattsammlung haben eine laufende Numerierung 
aufzuweisen und hinsichtlich Inhalt und Form dem Muster der Anlage B zu 
entsprechen; nach Maßgabe lokalen Bedarfes kann der Text jedoch zusätzlich 
fremdsprachig vorgedruckt werden. 

§ 10. (1) Der Inhaber eines Beherbergungsbetriebes oder dessen Beauftragter 
hat ein Verzeichnis über die bei ihm untergebrachten Gäste zu führen 
(Gästeverzeichnis), aus dem die Daten gemäß § 5 Abs. 1 und 3 sowie das Datum 
der Ankunft und der Abreise ersichtlich sind. Der Bundesminister für Inneres ist 
ermächtigt, durch Verordnung die näheren Bestimmungen betreffend die 
Verfahren zur Einbringung der Daten in das Gästeverzeichnis, dessen Form sowie 
Datensicherheitsmaßnahmen festzulegen. 

(2) Die Inhaber von Beherbergungsbetrieben oder deren Beauftragte haben 
Vorsorge zu treffen, daß den Meldepflichtigen kein anderes, für Dritte 
ausgefülltes Gästeblatt zugänglich gemacht wird. Dies gilt nicht für die 
Gästeblattsammlung unbewirtschafteter Schutzhütten. 

(2) Die Aufzeichnungen gemäß Abs. 1 sind drei Jahre ab dem Zeitpunkt der 
Eintragung aufzubewahren. Der Meldebehörde und den Organen des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes ist auf Verlangen jederzeit in diese Aufzeichnungen Einsicht 
zu gewähren. Bei automationsunterstützter Verarbeitung sind auf deren 
Verlangen schriftliche Ausfertigungen aus dem Gästeverzeichnis auszuhändigen 
oder die Daten im Datenfernverkehr zu übermitteln. 

(3) Die Eintragungen in der Gästeblattsammlung sind fortlaufend und für 
jeden Gast gesondert vorzunehmen; bei Familien (Ehegatten, Eltern, Kinder) und 
eingetragenen Partnern, die gleichzeitig Unterkunft nehmen, genügt die 
gemeinsame Eintragung in ein Gästeblatt, sofern alle Familienmitglieder 
denselben Familiennamen oder die eingetragenen Partner einen gleichlautenden 
Nachnamen führen und dieselbe Staatsangehörigkeit besitzen. 

 

(4) In den Fällen des § 5 Abs. 3 ist im Gästeblatt auch die Gesamtzahl der 
Mitglieder der Reisegruppe einzutragen. Das Herkunftsland der Reiseteilnehmer 
ist, zahlenmäßig gegliedert, gesondert anzugeben. 

 

(5) Der Meldepflichtige, bei einer gemeinsamen Eintragung nach Abs. 3 der 
Ersteingetragene, hat mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der Meldedaten zu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
bestätigen. Der Reiseleiter hat bei einer Anmeldung nach Abs. 4 mit seiner 
Unterschrift außerdem die Richtigkeit der Angaben über die Anzahl der 
Mitglieder der Reisegruppe und über deren Herkunftsland zu bestätigen. 

(6) Die Gästeblattsammlung ist drei Jahre ab dem Zeitpunkt der letzten 
Eintragung aufzubewahren. Der Meldebehörde und den Organen des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes ist auf Verlangen jederzeit in diese Einsicht zu gewähren. 

 

(7) Anstelle der Auflegung einer Gästeblattsammlung gemäß Abs. 1 können 
Inhaber eines Beherbergungsbetriebes die Meldedaten der Gäste 
automationsunterstützt verarbeiten. Diesfalls erfolgt die Anmeldung gemäß § 5 
durch Bekanntgabe der entsprechenden Daten durch den Gast an den Inhaber des 
Beherbergungsbetriebes; Unterschriftsleistungen gemäß Abs. 5 erfolgen auf 
schriftlichen Wiedergaben der zum vorgenommenen Meldevorgang verarbeiteten 
Daten. So gespeicherte Daten sind drei Jahre zu speichern und danach zu löschen 
und die unterschriebenen schriftlichen Wiedergaben zu vernichten. Der 
Meldebehörde und den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes ist auf 
Verlangen jederzeit Zugriff auf die Daten zu gewähren und erforderlichenfalls 
sind ihnen schriftliche Wiedergaben der Meldevorgänge auszuhändigen. Der 
Bundesminister für Inneres kann durch Verordnung Regelungen über 
Datensicherheitsmaßnahmen bei der automationsunterstützten Verarbeitung von 
Meldedaten in Beherbergungsbetrieben festlegen. 

 

Meldebehörden Meldebehörden 

§ 13. (1) … § 13. (1) … 

(2) Über Berufungen gegen Bescheide der Meldebehörden hat in letzter 
Instanz die Landespolizeidirektion zu entscheiden. 

(2) Über Berufungen gegen Bescheide der Meldebehörden hat in zweiter und 
letzter Instanz die Landespolizeidirektion zu entscheiden. 

Melderegister Melderegister 

§ 14. (1) … § 14. (1) … 

(2) Die Meldebehörden sind ermächtigt, die Identitätsdaten eines Menschen, 
der nicht gemeldet ist, zu ermitteln, sofern dessen Anmeldung oder ein ihn 
betreffender Antrag gemäß § 19 Abs. 2 für eine Fahndung oder ein bestimmtes 
Verwaltungsverfahren von Bedeutung ist (Personenhinweis). In solchen Fällen 
sind über Ersuchen der zuständigen Behörde die Identitätsdaten im Melderegister 
samt einem Hinweis auf die Fahndung (Art und Grund) oder das 
Verwaltungsverfahren (Behörde und Aktenzeichen) sowie auf die 
Gültigkeitsdauer des Personenhinweises (Datum des Ersuchens und spätestes 

(2) Die Meldebehörden sind ermächtigt, die Identitätsdaten eines Menschen, 
der nicht gemeldet ist, zu ermitteln, sofern dessen Anmeldung oder ein ihn 
betreffender Antrag gemäß § 19 Abs. 2 für eine Fahndung oder ein bestimmtes 
Verwaltungsverfahren von Bedeutung ist (Personenhinweis). In solchen Fällen 
sind über Ersuchen der zuständigen Behörde im Wege des Zentralen 
Melderegisters die Identitätsdaten im Melderegister samt einem Hinweis auf die 
Fahndung (Art und Grund) oder das Verwaltungsverfahren (Behörde und 
Aktenzeichen) sowie auf die Gültigkeitsdauer des Personenhinweises (Datum des 
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Datum der Löschung) zu verarbeiten. Bezieht sich dieses Ersuchen auf ein 
Verwaltungsverfahren, so ist die Verarbeitung nur zulässig, wenn die ersuchende 
Behörde bestätigt, daß das öffentliche Interesse am Personenhinweis das 
Geheimhaltungsinteresse des Betroffenen überwiegt. 

Ersuchens und spätestes Datum der Löschung) zu verarbeiten. Ein Ersuchen mit 
Bezug auf ein Verwaltungsverfahren darf die ersuchende Behörde nur stellen, 
wenn das öffentliche Interesse am Personenhinweis das Geheimhaltungsinteresse 
des Betroffenen überwiegt. 

(3) (aufgehoben) (3) Die Meldebehörden sind ermächtigt, die Identitätsdaten einschließlich 
eines besonderen Hinweises zu einem Menschen zu verarbeiten, der sich bereits 
einmal an einer Unterkunft ohne Wissen des Unterkunftgebers angemeldet hat, 
ohne tatsächlich Unterkunft genommen zu haben, wenn sie den Betroffenen aus 
diesem Grund bereits einmal amtlich abgemeldet haben. Der Hinweis besteht in 
einem Verweis auf das amtliche Abmeldeverfahren und ist spätestens nach fünf 
Jahren zu löschen. Erfolgt vor Ablauf der Frist eine weitere amtliche Abmeldung 
aus dem gleichen Grund, erfolgt die Löschung aller Einträge fünf Jahre nach dem 
letzten Eintrag. 

(4) … (4)… 

Zentrales Melderegister; Informationsverbundsystem Zentrales Melderegister; Informationsverbundsystem 

§ 16. (1) Das zentrale Melderegister ist insofern ein öffentliches Register, als 
der Hauptwohnsitz eines Menschen oder jener Wohnsitz, an dem dieser Mensch 
zuletzt mit Hauptwohnsitz gemeldet war, abgefragt werden kann, wenn der 
Anfragende den Menschen durch Vor- und Nach- oder Familiennamen sowie 
zumindest ein weiteres Merkmal, wie etwa das wirtschaftsbereichsspezifische 
Personenkennzeichen (§ 14 des E-Government-Gesetzes), Geburtsdatum, 
Geburtsort oder einen bisherigen Wohnsitz, im Hinblick auf alle im ZMR 
verarbeiteten Gesamtdatensätze eindeutig bestimmen kann. Wird ein wbPK zur 
Identifizierung des Betroffenen angegeben, so muss der Anfragende auch seine 
eigene Stammzahl zwecks Überprüfung der Richtigkeit des wbPK zur Verfügung 
stellen. Über andere gemeldete Wohnsitze dieses Menschen darf einem 
Abfragenden nur bei Nachweis eines berechtigten Interesses Auskunft erteilt 
werden. 

§ 16. (1) Das zentrale Melderegister ist insofern ein öffentliches Register, als 
der Hauptwohnsitz eines Menschen oder jener Wohnsitz, an dem dieser Mensch 
zuletzt mit Hauptwohnsitz gemeldet war, abgefragt werden kann, wenn der 
Anfragende den Menschen durch Vor- und Nach- oder Familiennamen sowie 
zumindest ein weiteres Merkmal, wie etwa bPK für die Verwendung im privaten 
Bereich (§ 14 des E-Government-Gesetzes), Geburtsdatum, Geburtsort oder einen 
bisherigen Wohnsitz, im Hinblick auf alle im ZMR verarbeiteten 
Gesamtdatensätze eindeutig bestimmen kann. Wird ein bPK zur Identifizierung 
des Betroffenen angegeben, so muss der Anfragende auch seine eigene 
Stammzahl zwecks Überprüfung der Richtigkeit des bPK zur Verfügung stellen. 
Über andere gemeldete Wohnsitze dieses Menschen darf einem Abfragenden nur 
bei Nachweis eines berechtigten Interesses Auskunft erteilt werden. 

(2) bis (5) …  

(6) Die Meldebehörden können Ersuchen gemäß § 14 Abs. 2 dem 
Bundesminister für Inneres überlassen, um sie regelmäßig mit den im Zentralen 
Melderegister verarbeiteten Anmeldungen abzugleichen; von der erfolgten 
Anmeldung eines Gesuchten ist die ersuchende Stelle sowie die Meldebehörde in 
Kenntnis zu setzen, die das Ersuchen überlassen hat 

(6) Die Meldebehörden können Ersuchen gemäß § 14 Abs. 2 dem 
Bundesminister für Inneres überlassen, um sie regelmäßig mit den im Zentralen 
Melderegister verarbeiteten Anmeldungen abzugleichen; von der erfolgten 
Anmeldung eines Gesuchten ist die ersuchende Stelle in Kenntnis zu setzen. 
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 (7) Der Betreiber hat datenqualitätssichernde Maßnahmen zur Unterstützung 
der Meldebehörden zu setzen, wie insbesondere diese auf eine mögliche Identität 
zweier ähnlicher Datensätze oder auf die Schreibweisen von Adressen 
hinzuweisen. 

Zulässigkeit des Verwendens der Daten des Zentralen Melderegisters Zulässigkeit des Verwendens der Daten des Zentralen Melderegisters 

§ 16a. (1) und (2) … § 16a. (1) und (2) … 

(3) Für Zwecke der Sicherheitspolizei, Strafrechtspflege oder, soweit dies 
gesetzlich vorgesehen ist, kann die Auswählbarkeit aus der gesamten Menge aller 
im Zentralen Melderegister verarbeiteten Daten auch nach anderen als in Abs. 2 
genannten Kriterien vorgesehen werden (Verknüpfungsanfrage). 

(3) Für Zwecke der Sicherheitspolizei, Strafrechtspflege, im 
Katastrophenfall (§ 48a des Datenschutzgesetzes 2000 – DSG 2000, BGBl. I 
Nr. 165/1999) oder, soweit dies gesetzlich vorgesehen ist, kann die 
Auswählbarkeit aus der gesamten Menge aller im Zentralen Melderegister 
verarbeiteten Daten auch nach anderen als in Abs. 2 genannten Kriterien 
vorgesehen werden (Verknüpfungsanfrage). 

(4) bis (11) … (4) bis (11) … 

Statistische Erhebungen Statistische und wissenschaftliche Erhebungen 

§ 16b. (1) Zur Durchführung statistischer Erhebungen kann der 
Bundesminister für Inneres im Wege des ZMR Namen, Geburtsdatum und -ort, 
Wohnadressen, Staatsangehörigkeit, Familienname vor der ersten Eheschließung 
und die ZMR-Zahl für die Meldebehörden ermitteln, mit den von den 
Sozialversicherungsträgern Versicherten zugeordneten Versicherungsnummern in 
einem Verzeichnis (Gleichsetzungstabelle) verarbeiten und die Auswählbarkeit 
der dadurch geschaffenen Personendatensätze nach der ZMR-Zahl und der 
Sozialversicherungsnummer vorsehen. 

§ 16b. (1) Der Bundesminister für Inneres hat der Bundesanstalt Statistik 
Österreich unter Verwendung des bereichsspezifischen Personenkennzeichens 
„Amtliche Statistik“ (bPK-AS) ohne Namen der Betroffenen für die Erstellung 
der 

 1. Statistik des Bevölkerungsstandes den Meldedatenbestand jeweils zum 
Stichzeitpunkt 24.00 Uhr des 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. 
Dezember und 

 2. Wanderungsstatistik die im Zentralen Melderegister innerhalb eines 
Kalenderquartals verarbeiteten Anmeldungen einschließlich der 
zugehörigen Abmeldungen 

innerhalb von fünf Wochen nach dem Ende des Kalenderquartals zu übermitteln. 

(2) Zur Führung der Gleichsetzungstabelle hat der Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger dem Bundesminister für Inneres die 
von Sozialversicherungsträgern bestimmten Menschen zugeordneten 
Versicherungsnummern zu übermitteln und - sofern zu einem Menschen bereits 
ein Personendatensatz im Verzeichnis gemäß Abs. 1 verarbeitet wird - diesem 
zuzuordnen. 

(2) Die Bundesanstalt Statistik Österreich hat die gemäß Abs. 1 
übermittelten personenbezogenen Daten zu anonymisieren und statistisch 
aufzubereiten und den Ländern und Gemeinden die sie betreffenden Einzeldaten 
aus der Statistik des Bevölkerungsstandes und aus der Wanderungsstatistik 
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 

(3) Zur eindeutigen Zuordnung der Versicherungsnummer durch den 
Hauptverband der Sozialversicherungsträger oder der ZMR-Zahl durch den 

(3) Die im Zentralen Melderegister gespeicherten Daten dürfen für 
statistische Zwecke nach dem Bundesstatistikgesetz 2000, BGBl. I Nr. 163/1999, 
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Bundesminister für Inneres zu Personendatensätzen gemäß Abs. 1 dürfen im 
Zuge der Errichtung und Führung der Gleichsetzungstabelle die beim 
Hauptverband der Sozialversicherungsträger zu Versicherten verarbeiteten Daten 
sowie die im ZMR verarbeiteten Daten zu Vergleichszwecken herangezogen 
werden. 

an Organe der Bundesstatistik oder an nach landesgesetzlichen Vorschriften dazu 
berufene Organe übermittelt werden. Die Daten sind so zu übermitteln, dass sie 
für den Empfänger indirekt personenbezogen sind, sofern der Personenbezug für 
die Durchführung einer statistischen Erhebung nicht unerlässlich ist. 

(4) Daten, die für die Zuordnung der Versicherungsnummer oder der ZMR-
Zahl gemäß Abs. 3 ermittelt wurden, sind zu löschen, sobald die Zuordnung 
abgeschlossen ist. 

(4) Soweit für die Zwecke der §§ 46 und 47 DSG 2000 Daten von mehr als 
einem Auftraggeber zu beauskunften sind, kommt diese Aufgabe dem 
Bundesminister für Inneres zu. 

(5) Die Gleichsetzungstabelle dient der gemeinsamen statistischen 
Auswertung von Merkmalen unterschiedlicher Datenanwendungen. Es ist bei 
ihrer Anwendung sicherzustellen, dass jeweils nur ZMR-Zahlen oder 
Versicherungsnummern dem Datensatz der zu untersuchenden Ausgangsmasse 
angefügt wird, um zum Datensatz der jeweils anderen Masse Zugang zu erhalten. 

 

(6) Die Anwendung der Gleichsetzungstabelle zur gemeinsamen 
statistischen Auswertung von Merkmalen unterschiedlicher Datenanwendungen 
darf durch den Bundesminister für Inneres nur für eine durch Bundesgesetz oder 
durch eine auf Grund eines Bundesgesetzes erlassenen Verordnung, zu der der 
Datenschutzrat gehört wurde, angeordnete statistische Erhebung erfolgen. 

 

(7) Der Bundesminister für Inneres hat der Statistik Österreich regelmäßig 
die für die Wanderungsstatistik benötigten Meldedaten der im Zentralen 
Melderegister verarbeiteten Anmeldungen einschließlich der zugehörigen 
Abmeldungen so zu übermitteln, dass sie für den Empfänger indirekt 
personenbezogen sind. Als Ausgangsmasse für die Wanderungsstatistik hat der 
Bundesminister für Inneres der Statistik Österreich mit Stichtag 1. Jänner eines 
jeden Jahres den indirekt personenbezogenen Meldedatenbestand zu übermitteln. 
Die Statistik Österreich hat die so übermittelten personenbezogenen Daten zu 
anonymisieren und den Ländern und Gemeinden die sie betreffenden Daten aus 
der Wanderungsstatistik unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 

 

(8) Die im Zentralen Melderegister gespeicherten Daten dürfen für 
statistische Zwecke nach dem Bundesstatistikgesetz 2000 an Organe der 
Bundesstatistik oder an nach landesgesetzlichen Vorschriften dazu berufene 
Organe übermittelt werden. Die Daten sind so zu übermitteln, dass sie für den 
Empfänger indirekt personenbezogen sind, sofern der Personenbezug für die 
Durchführung der Untersuchung nicht unerlässlich ist. 
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 Änderungsdienst 

 § 16c. Soweit zulässigerweise eine personenbezogene Datenanwendung 
geführt wird, kann der Bundesminister für Inneres auf Verlangen die Änderungen 
dieser Daten gegen Kostenersatz insofern zur Verfügung stellen, als die 
jeweiligen verschlüsselten bPK der geänderten Datensätze bekannt gegeben 
werden. Werden bPK zur Verwendung im privaten Bereich bekannt gegeben, 
kann die Änderung von Daten einer Person gegen Kostenersatz zur Verfügung 
gestellt werden. Die Höhe des Kostenersatzes ist vom Bundesminister für Inneres 
mit Verordnung festzusetzen. 

Meldebestätigung Meldebestätigung 

§ 19. (1) Die Meldebehörde hat auf Grund der im Melderegister enthaltenen 
Meldedaten auf Antrag zu bestätigen, daß, seit wann und wo der Antragsteller 
oder ein Mensch, für den ihn die Meldepflicht trifft, angemeldet ist 
(Meldebestätigung). 

§ 19. (1) Die Meldebehörde hat auf Grund der im Melderegister enthaltenen 
Meldedaten auf Antrag zu bestätigen, daß, seit wann und wo der Antragsteller 
oder ein Mensch, für den ihn die Meldepflicht trifft, im Bundesgebiet angemeldet 
ist (Meldebestätigung). 

(2) Auf begründeten Antrag hat sich eine Meldebestätigung auf frühere 
Anmeldungen einschließlich der zugehörigen Abmeldungen innerhalb einer 
Ortsgemeinde zu beziehen. Meldebestätigungen auf Grund der im Zentralen 
Melderegister enthaltenen Daten beziehen sich stets auf alle aufrechten 
Anmeldungen im Bundesgebiet oder die letzte Abmeldung; die dafür zu 
entrichtenden Verwaltungsabgaben sind in der gemäß § 16a Abs. 8 zu 
erlassenden Verordnung festzusetzen. 

(2) Auf begründeten Antrag hat sich eine Meldebestätigung auf frühere 
Anmeldungen einschließlich der zugehörigen Abmeldungen innerhalb einer 
Ortsgemeinde zu beziehen. Meldebestätigungen auf Grund der im Zentralen 
Melderegister enthaltenen Daten beziehen sich stets auf alle im ZMR 
gespeicherten An- und Abmeldungen; die dafür zu entrichtenden 
Verwaltungsabgaben sind in der gemäß § 16a Abs. 8 zu erlassenden Verordnung 
festzusetzen. Für die Zuständigkeit zur Erteilung einer Bestätigung ist der 
Wohnsitz oder Aufenthalt dessen maßgeblich, der das Verlangen stellt. 

 (3) Die Meldebehörde hat aufgrund der Meldedaten auf Antrag aller an einer 
Unterkunft angemeldeten Menschen zu bestätigen, dass diese zum Zeitpunkt der 
Ausstellung der Bestätigung in einem Privathaushalt (§ 2 Z 5 des 
Registerzählungsgesetzes, BGBl. I Nr. 33/2006) angemeldet sind 
(Privathaushaltsbestätigung). 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 22. (1) … § 22. (1) … 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 

 5. als Inhaber eines Beherbergungsbetriebes oder als dessen Beauftragter 
Gästeblätter unvollständig ausfüllt (§ 7 Abs. 5), gegen die Vorschriften 
des § 10 Abs. 1 oder 6 über die Führung der Gästeblattsammlung 

 5. als Inhaber eines Beherbergungsbetriebes oder als dessen Beauftragter 
das Gästeverzeichnis unvollständig befüllt oder sonst gegen die 
Vorschriften des § 10 verstößt oder“ 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
verstößt oder der Meldebehörde oder einem Organ des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes trotz Verlangens nicht Einsicht in die 
Gästeblattsammlung gewährt oder 

 6. bis 8. …  6. bis 8. … 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 726 Euro, im 
Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis zu 2 180 Euro, zu bestrafen. In Fällen der 
Z 8 kann neben der Verhängung einer Geldstrafe auch über den Entzug der 
Abfrageberechtigung gemäß § 16a Abs. 5 für die Dauer von höchstens sechs 
Monaten erkannt werden, wenn dies erforderlich erscheint, um den Betroffenen 
von weiteren gleichartigen Verwaltungsübertretungen abzuhalten. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 726 Euro, im 
Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis zu 2 180 Euro, zu bestrafen. In Fällen der 
Z 8 kann neben der Verhängung einer Geldstrafe auch über den Entzug der 
Abfrageberechtigung gemäß § 16a Abs. 5 für die Dauer von höchstens sechs 
Monaten erkannt werden, wenn dies erforderlich erscheint, um den Betroffenen 
von weiteren gleichartigen Verwaltungsübertretungen abzuhalten. 

(2) Wer (2) Wer 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

 6. als Inhaber eines Beherbergungsbetriebes oder als dessen Beauftragter 
gegen seine Verpflichtungen nach § 7 Abs. 6 oder nach § 10 Abs. 2 
verstößt, 

 6. als Inhaber eines Beherbergungsbetriebes oder als dessen Beauftragter 
gegen seine Verpflichtungen nach § 7 Abs. 6 verstößt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 360 Euro, im 
Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis zu 1 090 Euro, zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 360 Euro, im 
Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis zu 1 090 Euro, zu bestrafen. 

(3) bis (6) ... (3) bis (6) ... 

  

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

§ 23. (1) bis (11) ... § 23. (1) bis (11) ... 

 (12) Der Bundesminister für Inneres legt durch Verordnung den Zeitpunkt 
fest, ab dem ein Gästeverzeichnis gemäß § 10 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/2012 zu führen ist. 

 (13) Die §§ 4 Abs. 2, 7 Abs. 3, 13 Abs. 2, 14 Abs. 2 und 3, 16 Abs. 1, 6 und 
7, 16a Abs. 3, 16b und 16c samt Überschriften, 19 Abs. 1, 2 und 3, die Anlagen A 
und C sowie das Inhaltsverzeichnis betreffend die Einträge zu den §§ 16b und 
16c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2012 treten mit 1. April 
2013 in Kraft, gleichzeitig tritt § 3 Abs. 5 außer Kraft. § 1 Abs. 5, § 5 samt 
Überschrift, § 7 Abs. 5 und 6, § 10 samt Überschrift, § 22 Abs. 1 und 2 sowie das 
Inhaltsverzeichnis betreffend den Eintrag zu § 10 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2012 treten mit dem durch § 23 Abs. 12 
festgelegten Zeitpunkt in Kraft, gleichzeitig tritt Anlage B außer Kraft. Die §§ 4 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abs. 3 und 4, 4a Abs. 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2012 treten mit dem durch § 4 Abs. 2a festgelegten Zeitpunkt in Kraft. 

Artikel 4 

Änderung des Namensänderungsgesetzes 

Mitteilungen Übermittlungen 

§ 9. Die Behörde hat die Änderung eines Familiennamens oder eines 
Vornamens schriftlich mitzuteilen 

§ 9. Die Behörde hat die Änderung eines Familiennamens oder eines 
Vornamens im Wege des Zentrales Personenstandsregisters (ZPR) zur Verfügung 
zu stellen 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

§ 11. (1) bis (4) … § 11. (1) bis (4) … 

 (5) Der § 9 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
XXXX/2012 tritt mit 1. April 2013 in Kraft. 
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